
Allgemeine Gebührenordnung

Verordnung über die Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen und
Leistungen (AllGO)

vom 22. September 1966
(Niedersächsisches GVBl. S. 191)

Auf Grund des § 3 Abs. 1 und 3 Satz 1, des § 13 Abs. 2 Buchst. (h) und des § 14 
des Verwaltungskostengesetzes vom 07. Mai 1962 (Niedersächsisches GVBl. S. 
43) wird verordnet:

Kostentarif:
Gebühr ( § 3 VerwKG) und Pauschbeträge für Auslagen ( §13 Abs. 2 Buchstabe h 
VerwKG)

Abschriften, Durchschriften und andere Vervielfältigungen

1.  Abschriften je angefangene Seite
1.  1 im Format DIN A 5

0,80 DM
1. 2 im Format DIN A 4     1,50 DM

Bei Schriftstücken in fremder Sprache oder in größeren Formaten 
als DIN A 4 oder, wenn bei Vervielfältigungen außergewöhnliche 
Personal- oder Sachaufwendungen entstehen, wird der Pauschbetrag
je Seite erhöht auf     5,00 DM

2. Durchschriften je angefangene Seite    0,10 DM
3. Andere Vervielfältigungen
3. 1 mit Lichtpaus- und ähnlichen Geräten je Seite
3. 1.1 bis zum Format DIN A4     0,50 DM
3. 1.2 im Format DIN A3     1,00 DM
3. 1.3 bei größeren Formaten   10,00 DM
3. 2 mit Fotokopiergeräten je Seite
3. 2.1 bis zum Format DIN A4     1,00 DM
3. 2.2 im Format DIN A3     2,00 DM
3. 2.3 bei größeren Formaten   10,00 DM
3. 3 mit Büro-Druckgeräten je Seite DIN A4 in einer Auflage
3. 3.1 bis zu   15 Stück     2,00 DM
3. 3.2 bis zu   50 Stück     2,50 DM
3. 3.3 bis zu 100 Stück     3,00 DM

bei höheren Auflagen je angefangene weitere 
100 Stück     1,00 DM
Bei größeren Formaten erhöht sich der Pauschbetrag entsprechend der Größe.

Aufnahme von Verhandlungen je angefangene Seite     3,00 DM

Beglaubigungen, Zeugnisse, Bescheinigungen und Ausweise

1.  Beglaubigungen von Unterschriften
2.  Beglaubigungen von 
2.1. Abschriften je Seite     2,00 DM
2.2. Vervielfältigungen, die mit Büro-Druckgeräten hergestellt werden,



und Durchschriften und Vervielfältigungen, die mit Lichtpaus-, Fotokopierer-
oder ähnlichen Geräten hergestellt werden, je Seite des ersten Abdrucks

    2,00 DM
zusätzliche für jeden weiteren Abdruck je Seite     1,00 DM

3.) Beglaubigungen von Urkunden und Bescheinigungen für den Gebrauch
im Ausland   2,00 – 10,00 

DM
Von der Gebührenerhebung ausgenommen sind Jugendamtsurkunden, 
die nach § 49 Abs. 1 JWG ausgestellt worden sind.

4.) Ausstellen von Zeugnissen, Bescheinigungen und Ausweisen 
(Wenn Gebühren nicht nach anderen Tarifnummern zu erheben sind)   

2,00 – 20,00 DM

Anmerkungen zu 4.:

Von der Gebührenerhebung ausgenommen sind Zeugnisse und 
Bescheinigungen in folgenden Angelegenheiten

a) Arbeits- und Dienstleistungssachen,
b) Besuch von Schulen,
c) Zahlung von Ruhegehältern, Witwen- und Waisengeldern,

Krankengeldern, Unterstützungen und dergleichen aus 
Öffentlichen und privaten Kassen,

d) Gnadensaschen,
e) Sozialhilfesachen, Jugendhilfesachen,
f) Nachweise der Bedürftigkeit,
g) Totenscheine und Beerdigungsscheine,
h) Sozialversicherungssachen (§137 RVO),
i) Steuerbefreiungen im sozialen Wohnungsbau.

5.) Erteilen eines Führungszeugnisses     3,00 DM
Bei mehreren Ausfertigungen für jede weitere Ausfertigung     

1,00 DM

Fundsachen

Aufbewahren von Fundsachen

1) im Wert bis zu 5,00 DM   1,00 DM
2) im Wert von über   5,00 DM bis zu   10,00 DM   2,00 DM
3) im Wert von über 10,00 DM bis zu   30,00 DM   3,00 DM
4) im Wert von über 30,00 DM bis zu 100,00 DM 10 v.H. des  Werts

5) im Wert von über 100,00 DM 10,00 DM
zuzüglich 1 v.H. 

des 
100,00 DM 

übersteigenden 
Werts 

höchstens 50,00 DM

Genehmigungen, Erlaubnisse

Ausnahmebewilligungen (auch gewerblicher Art) und andere zum
Unmittelbaren Nutzen der Beteiligten vorgenommene Amts-



Handlungen, wenn keine andere Gebühr vorgeschrieben ist,

1) bei den unteren Behörden   3,00 –    100,00 
DM

2) bei den Mittelbehörden   5,00 –    200,00 
DM

3) bei den  obersten Behörden (Landes) 10,00 – 1.000,00 
DM

Von der Gebührenordnung ausgenommen ist die Sprecherlaubnis
Für vorläufig festgenommene Personen.

Meldewesen
1) Aufenthaltsbescheinigung oder besondere

Meldebestätigung      1,00 DM
2) Auskünfte über Eintragungen im Melderegister,
2.1) wenn die Anfrage ohne besondere Ermittlungen

beantwortet werden kann,     1,00 DM
2.2) wenn besondere Ermittlungen erforderlich sind          1,00 – 3,00

DM

Anmerkungen zu 1. und 2.:
Von der Gebührenerhebung ausgenommen sind

a) Wohnsitzbestätigungen zur Erlangung einer 
Fahrpreisermäßigung,

b) Aufenthaltsbescheinigungen und Meldebestätigungen
für Strafentlassene.

Werde gleichzeitig mehr als zehn Auskünfte verlangt 
(Sammelauskunft), sind für jede Mehrauskunft 50 v.H. 
der Gebühren zu erheben.

Nottestamente

Aufnahme von Nottestamenten bei einem Verkehrswert
Des Nachlasses (Vermögen nach Abzug der Schulden)
1) bis      1.000,00 DM   5,00 DM
2) bis      1.000,00 DM bis     5.000,00 DM 10,00 DM
3) bis       5.000,00 DM bis  10.000,00 DM 15,00 DM
4) über 10.000,00 DM 20,00 DM

Personalausweise

Ausstellen eines Personalausweises     2,00 DM
Von der Gebührenerhebung ausgenommen sind

a) die erstmalige Ausstellung eines Personalausweises,
b) die Verlängerung der Gültigkeitsdauer eines

Personalausweises,
c) die Neuausstellung infolge Heirat oder sonstiger

Namensänderung,
d) die Neuausstellung infolge Ablaufs der Gültigkeitsdauer,



e) die Eintragung des Wohnorts und der Wohnung in den 
Personalausweis.


